Die ersten Seiten dieses Dokuments wurden im Sommer 2017 bereits unterschrieben vom
Jugendamt an die freien Trager der Jugendhilfe verschickt. Daraufhin hat Daniel Kunz die
"Ergdnzung zur Vereinbarung..." als Entwurf an das Jugendamt verschickt und seitdem keine
Antwort erhalten. Damit ist die Vereinbarung vorbereitet aber noch nicht abgeschlossen.

Vereinbarung iiber den Einsatz von Neben- und Ehrenamtlichen
im Bereich der Jugendhilfe nach § 72a SGB VI

Auf Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses der Stadt Mannheim vom
25.06.2014 wird

zwischen
Bund der Katholischen Jugend — Dekanat Mannheim
als Trager der freien Jugendhilfe
und dem

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt - Mannheim

als Trager der &ffentlichen Jugendhilfe

folgende Vereinbarung getroffen:

Diese Vereinbarung regelt in Anwendung des § 72a SGB VIII, wann Ehren- und Nebenamt-
liche ihre Tatigkeit beim Trager der freien Jugendhilfe aufgrund von Art, Intensitét und Dauer
des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen nur nach Vorlage eines erweiterten
Flhrungszeugnisses nach den §§ 30 und 30 a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
austiben durfen.

1. Der Trager der freien Jugendhilfe verpflichtet sich, die Qualifizierung seiner ehren- und
nebenamtlich tatigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fir ihre Tatigkeit in der Kinder- und
Jugendarbeit sicher zu stellen und das Préventions- und Schutzkonzept seines Verban-
des zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der alltaglichen Kinder- und Jugend-
arbeit umzusetzen.

2. In Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im Sinne von § 3 Abs. 2
SGB VIII erbringt der freie Trager Angebote der Jugendhilfe, entsprechend § 2 Abs. 2
SGB VIII oder beteiligt sich an einer anderen Aufgabe im Sinne des § 76 Abs. 1 SGB

VIlI, die von der éffentlichen Jugendhilfe finanziert werden.
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Die ersten Seiten dieses Dokuments wurden im Sommer 2017 bereits unterschrieben vom Jugendamt an die freien Träger der Jugendhilfe verschickt. Daraufhin hat Daniel Kunz die "Ergänzung zur Vereinbarung..." als Entwurf an das Jugendamt verschickt und seitdem keine Antwort erhalten. Damit ist die Vereinbarung vorbereitet aber noch nicht abgeschlossen.


3.

Der Trager der freien Jugendhilfe benennt dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
- Jugendamt die Tatigkeiten, aufgrund derer wegen Art, Intensitat und Dauer des Kon-
takts zu Kindern und Jugendlichen ein erweitertes Filhrungszeugnis von ehren- und ne-
benamtlich Tatigen vorzulegen ist. Dies stellt jedoch keinen abschlieRenden Katalog dar
und entbindet den Trager der freien Jugendhilfe nicht von der Verantwortung, auf jeden
Fall auch bei dort nicht genannten Tatigkeiten eine Uberprifung anhand der Kriterien
vorzunehmen und sich unter Umstanden ein erweitertes Filhrungszeugnis vorlegen zu
lassen. Die Entscheidung darlber, ob ein erweitertes Fiihrungszeugnis vorgelegt wer-

den muss, ist vom freien Trager zu dokumentieren (Anlage 1).

Der Trager der freien Jugendhilfe verpflichtet sich, keine ehren- bzw. nebenamtlich Téti-
gen, die rechtskraftig wegen einer Straftat nach

e § 171 Verletzung der Fursorge- oder Erziehungspflicht,

o § 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen,

e  § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behérdlich Verwahrten oder Kran-‘
ken und Hilfsbedurftigen in Einrichtungen,

e § 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung,

e § 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs-
oder Betreuungsverhaltnisses,

* §§176 bis 176b Tatbestande des sexuellen Missbrauchs von Kindern,

o §§ 177 bis 179 Tatbestande der sexuellen Nétigung und des sexuellen Miss-
brauchs,

e § 180 Forderung sexueller Handlungen Minderjahriger,

o  § 180a Ausbeutung von Prostituierten,

e § 181a Zuhdlterei,

e §182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen,

e § 183 Exhibitionistische Handlungen,

e § 183a Erregung éffentlichen Argernisses,

e §§ 184 bis 184d Verbreitung pornografischer Schriften und Darbietungen,

e §§184e bis 184f Ausubung verbotener und jugendgefahrdender Prostitution,

e § 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen,

o §§ 232 bis 233a Tatbestande des Menschenhandels,

e § 234 Menschenraub,

e § 235 Entziehung Minderjahriger,

e § 236 Kinderhandel,



des Strafgesetzbuches (StGB) verurteilt worden sind, im Rahmen der Kinder- und Ju-

gendarbeit einzusetzen.

Das erweiterte Fiihrungszeugnis darf bei der Vorlage nicht dlter als drei Monate sein.
Spatestens nach fUnf Jahren ist ein aktuelles erweitertes Filhrungszeugnis vorzulegen.
Die Einsichtnahme in das erweiterte Fuhrungszeugnis ist vom freien Trager zu doku-
mentieren (Anlage 2). In diesem Zusammenhang sind die Datenschutzbestimmungen zu

bertcksichtigen.

Die Vorlage des erweiterten Fuhrungszeugnisses muss vor Beginn der ehren- oder ne-
benamtlichen Tatigkeit erfolgen, spatestens jedoch bis Ablauf einer dreimonatigen

Ubergangsfrist ab Unterzeichnung dieser Vereinbarung.

Sollte eine ehren- oder nebenamtliche Téatigkeit so spontan und kurzfristig entstehen,
dass eine Vorlage eines erweiterten Fllhrungszeugnisses nicht méglich ist, ist eine

Selbstverpflichtungserklarung von der betreffenden Person abzugeben (Anlage 3).

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft. Jeder Vertragspartner kann die Vereinbarung mit einer Frist von sechs
Monaten kindigen. Im gegenseitigen Einvernehmen ist eine frilhere Kiindigung bzw.
Verénderung méglich. Die Kiindigung bzw. Veranderung bedarf der Schriftform.

Fir das Jugendamt Fir den Trager der freien Jugendhilfe
Mannheim, den 7 /| o¥. A3 Mannheim, den
- Ve,

Lol ol

|

Dr. Peter Schafer Vertretungsberechtigte Person

Komm. Fachbereichsleitung des Tragers



Erganzung zur Vereinbarung liber den Einsatz von
Neben- und Ehrenamtlichen im Bereich der
Jugendhilfe nach §72a SGB VIlII

zwischen
dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Dekanat Mannheim
und

dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie im Jugendamt Mannheim

1. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Dekanat Mannheim ist Teil
der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiozese Freiburg. Diese hat ein
Schutzkonzept erarbeitet, das im Bereich Ehrenamt wie folgt aussieht:

- Jeder Gruppenleiter, bzw. jeder Ehrenamtliche, der mit Kindern,
Jugendlichen und Schutzbefohlenen arbeitet, nimmt an einer mindestens
3 stiindigen Schulung liber den grenzachtenden Umgang (Schutz vor
sexueller Gewalt) teil. Sie findet unter anderem im Rahmen des
Gruppenleitergrundkurses statt.

- AnschlieBend unterschreibt jeder die Erklarung zum grenzachtenden
Umgang der Erzdiézese Freiburg und damit auch den Verhaltenskodex.

- Bei MaRnahmen, die linger als 3 Tage dauern (z.B. Ferienlager) legt jeder
Ehrenamtliche Mitarbeiter (Gruppenleiter, Kiichenpersonal...) zusadtzlich
ein erweitertes Fiihrungszeugnis vor.

2. Die Einsichtnahme in das erweiterte Fiihrungszeugnis erfolgt Giber die
Gesamtkirchengemeinde und ist dort zu dokumentieren. Die Daten sind vor
dem Zugriff Unbefugter zu schiitzen. Sie sind unverziiglich zu I6schen, wenn
im Anschluss an die Einsichtnahme keine T&tigkeit nach §72a SGB VIl Absatz 3
Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten
spatestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tatigkeit zu
l6schen.

3. Das Jugendamt Mannheim, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
verpflichtet sich, den Bund der Deutschen katholischen Jugend im Dekanat
Mannheim bei der Umsetzung seines Praventionskonzeptes zu unterstitzen.
Diese Unterstiitzung erfolgt durch folgende MaBnahmen:

- Beratung bei der Umsetzung des Praventionskonzeptes und Fragen dazu
- finanzielle Férderung zuséatzlicher BildungsmaBnahmen zur Pravention vor
sexueller Gewalt/im Bereich Kinderschutz



4. Bei Verdnderungen in der Regelung zur Gebihrenfreiheit der Ausstellung
erweiterter Fiihrungszeugnisse, erstattet der Trager der 6ffentlichen
Jugendhilfe, das Jugendamt Mannheim die anfallenden Kosten.

5. Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt zum
01.09.2017 in Kraft. Sie wird jahrlich in einem gemeinsamen Gesprach
uberpriift und gegebenenfalls angepasst. Jeder Vereinbarungspartner kann
die Vereinbarung mit einer Frist von 6 Monaten kiindigen. Im gegenseitigen
Einvernehmen ist eine frithere Kiindigung/Veranderung maglich. Die
Kiindigung bzw. Anderung bedarf einer Schriftform.

6. Die Entscheidung tiber die Einsichtnahme in ein erweitertes Fiihrungszeugnis
richtet sich nach den Regeln dieser Vereinbarungen, auch wenn eine
MaRBnahme (zusatzlich) im Bereich eines anderen Jugendamtes umgesetzt

wird.
Fiir das Jugendamt Flir den BDKJ Mannheim
Mannheim, den Mannheim, den

M. Krusch

Fachbereichsleitung BDKJ Mannheim
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Verhaltenskodex

Allgemeiner Teil

Das Erzbistum Freiburg will Kindern, Jugendlichen und allen Menschen, die sich kirchlichem
Handeln anvertrauen, Lebensraume bieten, in denen sie ihre Personlichkeit, ihre
Fahigkeiten, ihre Begabungen, und ihren persénlichen Glauben entfalten kénnen.

Dabei bin ich mir meiner Verantwortung fiir den Schutz der mir anvertrauten Menschen
bewusst. Ich verpflichte mich daher, alles in meinen Kraften stehende zu tun, dass niemand
den mir anvertrauten Menschen seelische, kdrperliche und/oder sexualisierte Gewalt antut
und Kirche ein sicherer Ort fur alle ist.

1. Ich weil3, dass kirchliches Handeln, Unterricht, Erziehung, Betreuung, Beaufsichtigung,
Ausbildung, Pflege und Seelsorge unvereinbar sind mit jeder Form von korperlicher,
verbaler, psychischer und sexualisierter Gewalt. Jedes Verhalten, das die Achtung vor dem
anderen Menschen und seiner eigenen Entwicklung verletzt oder stért, widerspricht den
Prinzipien kirchlichen Handelns.

2. Ich unterstutze Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene in ihrer Entwicklung
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Persdnlichkeiten. Ich unterstitze ihr
Recht auf seelische und kérperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe und starke sie, fur
diese Rechte wirksam einzutreten.

3. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Schutzbefohlenen ist gepragt von Wertschatzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und
ihre Wirde.

4. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nahe und Distanz um. Ich respektiere
die Intimsphare und die persénlichen Grenzen der Scham der Kinder, Jugendlichen und
erwachsenen Schutzbefohlenen. Dabei achte ich auf meine eigenen Grenzen.

Dies gilt auch fir den Umgang mit Bildern und Medien, insbesondere bei der Nutzung von
mobilen Endgeraten und Internet.

5. Ich bemuhe mich, jede Form persoénlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und
die notwendigen und angemessenen MalRnahmen zum Schutz der Kinder, Jugendlichen und
erwachsenen Schutzbefohlenen einzuleiten. Ich beziehe gegen jegliches diskriminierendes,
gewalttatiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich
die im kinder- und jugendnahen sowie im Bereich der erwachsenen Schutzbefohlenen
tatigen Personen sexuell tbergriffig oder kérperlich gewalttatig, setze ich mich fir den
Schutz der Kinder, der Jugendlichen und der erwachsenen Schutzbefohlenen ein.

Ebenso greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten sich anderen gegenuber in dieser Art
grenzverletzend verhalten.

PRAVENTI@N
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6. Ich hore zu, wenn die mir anvertrauten Menschen mir verstandlich machen mochten, dass
ihnen durch weitere Menschen seelische, verbale, sexualisierte und kérperliche Gewalt
angetan wird. Ich bin mir bewusst, dass solche Gewalt von mannlichen und weiblichen
Tatern verubt werden kann und dass Madchen und Jungen beziehungsweise Frauen und
Manner zu Opfern werden kénnen.

7. Ich kenne die Verfahrenswege und die Ansprechpartner im Erzbistum Freiburg bzw. im
zustandigen Verband oder beim zustandigen Trager. Ich weil3, wo ich mich beraten lassen
oder Hilfe zur Klarung bzw. Unterstlitzung bekommen kann, und werde sie bei Bedarf in
Anspruch nehmen.

8. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritatsstellung gegenltber den mir
anvertrauten Kindern, Jugendlichen und schutzbefohlenen Menschen bewusst. Ich handle
nachvollziehbar und ehrlich. Abhangigkeiten nutze ich nicht aus und missbrauche nicht das
Vertrauen der Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen.

9. Ich bin mir bewusst, dass jede gewaltgepragte AuRerung oder Handlung und jede
sexualisierte Handlung in der Beziehung zu Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Schutzbefohlenen disziplinarische und strafrechtliche Folgen hat.

10. Wenn ich Kenntnis von einem Sachverhalt erlange, der den Verdacht auf sexuellen
Missbrauch nahe legt, teile ich dies unverzlglich der zustandigen Person der Leitungsebene
oder einer der vom Erzbischof beauftragten Ansprechpersonen mit (derzeit Frau Dr. Angelika
Musella und Herr Prof. Helmut Kury, Tel: 07 61/70398-0; siehe Internet unter:
https://www.ebfr.de/html/content/praevention_und_hilfe_bei_missbrauch.html|?& oder
Amtsblatt Nr. 1 vom 11. Januar 2011, S. 7).

PRAVENTI@N
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Erklarung zum grenzachtenden Umgang

fur ehrenamtlich Tatige

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift;

Tatigkeit:

Seelsorgeeinheit/Verband :

Ehrenamtliche Tatigkeit:

Hiermit erklare ich, dass ich den Verhaltenskodex erhalten und die darin formulierten
Verhaltensregeln aufmerksam zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich, den
Verhaltenskodex in seiner jeweils geltenden Fassung in meiner ehrenamtlichen

Tatigkeit gewissenhaft zu befolgen.

Verhaltenskodex

Allgemeiner Teil

Das Erzbistum Freiburg will Kindern, Jugendlichen und allen Menschen, die sich kirchlichem
Handeln anvertrauen, Lebensraume bieten, in denen sie ihre Personlichkeit, ihre
Fahigkeiten, ihre Begabungen, und ihren persénlichen Glauben entfalten kénnen.

Dabei bin ich mir meiner Verantwortung fir den Schutz der mir anvertrauten Menschen
bewusst. Ich verpflichte mich daher, alles in meinen Kraften stehende zu tun, dass niemand
den mir anvertrauten Menschen seelische, kdrperliche und/oder sexualisierte Gewalt antut
und Kirche ein sicherer Ort fur alle ist.

1. Ich weil3, dass kirchliches Handeln, Unterricht, Erziehung, Betreuung, Beaufsichtigung,
Ausbildung, Pflege und Seelsorge unvereinbar sind mit jeder Form von kérperlicher,

PRAVENTIZ'N
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verbaler, psychischer und sexualisierter Gewalt. Jedes Verhalten, das die Achtung vor dem
anderen Menschen und seiner eigenen Entwicklung verletzt oder stért, widerspricht den
Prinzipien kirchlichen Handelns.

2. Ich unterstutze Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene in ihrer Entwicklung
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeiten. Ich unterstitze ihr
Recht auf seelische und koérperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe und starke sie, fur
diese Rechte wirksam einzutreten.

3. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Schutzbefohlenen ist gepragt von Wertschatzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und
ihre Wirde.

4. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nahe und Distanz um. Ich respektiere
die Intimsphéare und die personlichen Grenzen der Scham der Kinder, Jugendlichen und
erwachsenen Schutzbefohlenen. Dabei achte ich auf meine eigenen Grenzen.

Dies gilt auch fur den Umgang mit Bildern und Medien, insbesondere bei der Nutzung von
mobilen Endgeraten und Internet.

5. Ich bemuhe mich, jede Form persénlicher Grenzverletzung bewusst wahrzunehmen und
die notwendigen und angemessenen MalRnahmen zum Schutz der Kinder, Jugendlichen und
erwachsenen Schutzbefohlenen einzuleiten. Ich beziehe gegen jegliches diskriminierendes,
gewalttatiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung. Verhalten sich
die im kinder- und jugendnahen sowie im Bereich der erwachsenen Schutzbefohlenen
tatigen Personen sexuell Ubergriffig oder korperlich gewalttatig, setze ich mich fur den
Schutz der Kinder, der Jugendlichen und der erwachsenen Schutzbefohlenen ein.

Ebenso greife ich ein, wenn die mir Anvertrauten sich anderen gegenlber in dieser Art
grenzverletzend verhalten.

6. Ich hore zu, wenn die mir anvertrauten Menschen mir verstandlich machen mochten, dass
ihnen durch weitere Menschen seelische, verbale, sexualisierte und korperliche Gewalt
angetan wird. Ich bin mir bewusst, dass solche Gewalt von mannlichen und weiblichen
Tatern verubt werden kann und dass Madchen und Jungen beziehungsweise Frauen und
Manner zu Opfern werden kénnen.

7. Ich kenne die Verfahrenswege und die Ansprechpartner im Erzbistum Freiburg bzw. im
zustandigen Verband oder beim zustandigen Trager. Ich weil3, wo ich mich beraten lassen
oder Hilfe zur Klarung bzw. Unterstitzung bekommen kann, und werde sie bei Bedarf in
Anspruch nehmen.

8. Ich bin mir meiner besonderen Vertrauens- und Autoritatsstellung gegenuber den mir
anvertrauten Kindern, Jugendlichen und schutzbefohlenen Menschen bewusst. Ich handle
nachvollziehbar und ehrlich. Abhangigkeiten nutze ich nicht aus und missbrauche nicht das
Vertrauen der Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen.

PRAVENTISN
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9. Ich bin mir bewusst, dass jede gewaltgepragte AuRerung oder Handlung und jede
sexualisierte Handlung in der Beziehung zu Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Schutzbefohlenen disziplinarische und strafrechtliche Folgen hat.

10. Wenn ich Kenntnis von einem Sachverhalt erlange, der den Verdacht auf sexuellen
Missbrauch nahe legt, teile ich dies unverziglich der zustandigen Person der Leitungsebene
oder einer der vom Erzbischof beauftragten Ansprechpersonen’ mit.

11. Ich habe an einer Schulung zum Thema Schutz vor sexueller Gewalt teilgenommen oder
wurde in einem personlichen Gesprach Uber die Thematik informiert.

12. Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat? im Zusammenhang mit sexualisierter
Gewalt rechtskraftig verurteilt worden bin und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen
mich eingeleitet worden ist. Fir den Fall, dass diesbezlglich ein Ermittlungsverfahren gegen
mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies der Person, die mich zu meiner
ehrenamtlichen Tatigkeit beauftragt hat, umgehend mitzuteilen.

, den
Ort Datum

Unterschrift der Erklarenden/des Erklarenden

, den
Stempel Datum

Unterschrift der Person, die das Gesprach mit der Erklarenden/dem Erklarenden gefuihrt/die
Schulung durchgefihrt hat

! Derzeit sind dies Frau Dr. Angelika Musella und Herr Prof. Helmut Kury, Tel: 07 61/70398-0;
http://ebfr.de/html/hilfe_bei_missbrauch.html

2 §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184i, 201a, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB
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Auflistung der Straftatbestinde des Strafgesetzbuchs, auf die die Erklarung Bezug

nimmt:

§ 171 Verletzung der Fursorge- oder Erziehungspflicht

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behdérdlich Verwahrten oder Kranken
und Hilfsbeddrftigen in Einrichtungen

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhaltnisses

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 177 Sexuelle No6tigung; Vergewaltigung

§ 178 Sexuelle N6tigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfahiger Personen

§ 180 Forderung sexueller Handlungen Minderjahriger

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten

§ 181a Zuhalterei

§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

§ 183 Exhibitionistische Handlungen

§ 183a Erregung 6ffentlichen Argernisses

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften

§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften

§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften

§ 184d Zuganglichkeit pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien;
Abruf kinder- und jugendpornographischer Inhalte mittels Telemedien

§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen
§ 184f Ausubung der verbotenen Prostitution

§ 184g Jugendgefahrdende Prostitution

§ 184i Sexuelle Belastigung

§ 201a Verletzung des hdchstpersonlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen

§ 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung

§ 233 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft

§ 233a Forderung des Menschenhandels

§ 234 Menschenraub

§ 235 Entziehung Minderjahriger

§ 236 Kinderhandel
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Erklarung zum grenzachtenden Umgang

Personalien:

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift;

Tatigkeit:

Einrichtung, Dienstort:

Dienstbezeichnung:

Erklarung:

1.

Ich, , habe ein Exemplar des

Verhaltenskodex erhalten und die darin formulierten Verhaltensregeln aufmerksam
zur Kenntnis genommen.

Ferner wurden diese, wie auch die Regelungen der Erzdiézese Freiburg zur
Pravention vor sexualisierter Gewalt mit mir von meiner Dienstvorgesetzten/meinem
Dienstvorgesetzten oder von der durch sie/ihn delegierten Person ausfuhrlich

besprochen.

Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex in seiner jeweils geltenden Fassung im

Rahmen meiner Tatigkeit gewissenhaft zu befolgen.

Ich bin darGber informiert worden, welche Folgen Verletzungen der Verhaltensregeln

haben.

Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis
180a, 181a, 182 bis 1849, 184i, 201a, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB
(vgl. letzte Seite) rechtskraftig verurteilt worden bin.

Ferner versichere ich, dass gegen mich nicht wegen Verdachts einer solchen Straftat

ein Strafprozess anhangig ist oder ein Ermittlungsverfahren durchgefiihrt wird.
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6. Ich versichere, dass gegen mich keine kirchlichen Straf- oder sonstige MaRnahmen
wegen sexualisierter Gewalt ergangen sind und auch diesbezlglich keine

Voruntersuchung eingeleitet worden ist.

Nr. 7 gilt nur fiir Personen, die langer als 6 Monate im Ausland gelebt haben (streichen,

wenn unzutreffend):

7. lch versichere, dass auch im Ausland gegen mich kein Straf- oder
Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines Sexualdelikts durchgeflihrt worden oder

anhangig ist.

8. Ich verpflichte mich, bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts
einer Straftat nach einem der unter vorstehender Nr. 4 genannten Straftatbestande
oder einer kirchlichen Voruntersuchung im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt
meiner Dienstvorgesetzten/meinem Dienstvorgesetzten hiervon unverziglich

Mitteilung zu machen.

9. Innerhalb der nachsten Wochen' werde ich in Fragen des Kinder-

und Jugendschutzes einschliellich des Bereichs der erwachsenen Schutzbefohlenen

ein vom Erzbistum Freiburg angebotenes Schulungsangebot wahrnehmen.

, den

Unterschrift der Erklarenden/des Erklarenden

, den

Unterschrift der Person, die das Gesprach mit der Erklarenden/dem Erklarenden gefihrt hat

! st von der Person, die das Gesprach fuhrt, auszufiillen.
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Auflistung der Straftatbestande des Strafgesetzbuchs, auf die die Erklarung Bezug

nimmt:

§ 171 Verletzung der Flrsorge- oder Erziehungspflicht

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behdrdlich Verwahrten oder Kranken
und Hilfsbedurftigen in Einrichtungen

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhaltnisses

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

§ 177 Sexuelle Noétigung; Vergewaltigung

§ 178 Sexuelle Nétigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfahiger Personen

§ 180 Forderung sexueller Handlungen Minderjahriger

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten

§ 181a Zuhalterei

§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

§ 183 Exhibitionistische Handlungen

§ 183a Erregung 6ffentlichen Argernisses

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften

§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften

§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften

§ 184d Zuganglichkeit pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien;
Abruf kinder- und jugendpornographischer Inhalte mittels Telemedien

§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen
§ 184f Ausibung der verbotenen Prostitution

§ 184g Jugendgefahrdende Prostitution

§ 184i Sexuelle Belastigung

§ 201a Verletzung des hdchstpersonlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen

§ 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung

§ 233 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft

§ 233a Forderung des Menschenhandels

§ 234 Menschenraub

§ 235 Entziehung Minderjahriger

§ 236 Kinderhandel
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ANHANG C Diozesaner Vorschlag fiir einen Verhaltenskodex Besonderer Teil
fiir pastorale Handlungsfelder

Der Verhaltenskodex fiir Mitarbeitende in den Handlungsfeldern unserer Kirchengemeinde

Sprache und Wortwahl bei Gesprachen

Besonders im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, aber auch generell legen wir Wert auf eine
respektvolle verbale und nonverbale Kommunikation. Wir achten die Person des Kindes und
Jugendlichen, verzichten auf Beleidigungen, Herabsetzungen und schiitzen vor vorsatzlicher
Uberforderung. Wir bemiihen uns um eine gute und freundliche Wortwabhl, leben diese vor und
setzen uns fiir diese ein. Grenzverletzungen im kommunikativen Bereich unterbinden wir, greifen
moderierend in Streitgesprache ein und versuchen Alternativen fiir eine angemessene und
zielfihrende Gesprachsfihrung zu bieten.

Adaquate Gestaltung von Ndhe und Distanz

Alle Verantwortlichen und Gruppenleiter sollen eine entsprechende adaquate Nahe — und Distanz
Gestaltung sicher stellen. Dazu werden die entsprechenden Personen geschult. Fiir die Schulung
anderer Gruppierungen und Verbadnde der Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde sind in enger
Abstimmung mit den Verantwortlichen fir die kirchliche Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde
deren Rechtstrager verantwortlich.

Hilfreich ist zudem die gemeinsame Formulierung von deutlichen und verbindlichen
Gruppenregelungen, wie zum Beispiel bei FerienfreizeitmaRnahmen.

Angemessenheit von Korperkontakten

Bei Kérperkontakten achten wir auf Angemessenheit, gegenseitiges Einvernehmen und Akzeptanz.
Unter Erwachsenen bauen wir auf Anstand, Selbstkontrolle und soziale Kontrolle durch die
umgebende Gruppe. Zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen weisen wir ausdriicklich
darauf hin, welche Kontakteexemplarisch vertretbar und ggf. entwicklungspsychologisch sinnvoll sind
und welche Art von Korperkontakten nicht geduldet werden kann. Beriihrungen im Intimbereich
eines Menschen sind im Aufgabenbereich unserer Kirchengemeinde nicht notwendig (Ausnahme:
Wickeln durch Fachpersonal im Bereich der Kleinkinderbetreuung) und gelten daher als unzulassig.
Sie werden entsprechend als Ubergriff gewertet.

Beachtung der Intimsphare

Die Unantastbarkeit der korperlichen Intimsphare aller Menschen und der Unterbindung einer
Fertigung von Fotografien, die dazu geeignet sind, einzelne Personen bzw. Personengruppen zu
erniedrigen, zu beleidigen oder ihnen in sonst einer Weise zu schaden, messen wir groRe
Aufmerksamekeit bei.

1|Seite



PRAVENTIZN

in der Erzdiozese Freiburg

Auf Ubernachtungsveranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich wird auf eine grundsatzlich
geschlechtergetrennte Unterbringung geachtet. Generell gelten auch hier die Regeln des guten
Anstandes. Es wird vor Betreten des Zimmers angeklopft und auf Eintrittserlaubnis gewartet. Soweit
gebeten, betreten moglichst nur erwachsene Betreuer desselben Geschlechts den Schlafraum.

Kinder und Jugendliche diirfen bei Sammelduschen auch mit Badebekleidung duschen. Bei einfach
vorhandenen Sanitaranlagen muss eine Regelung getroffen werden, die die Trennung der
Geschlechter garantiert.

Erwachsene duschen generell nicht zusammen mit Kindern und Jugendlichen.
Zulassigkeit von Geschenken

Geschenke sind unter bestimmten Bedingungen zulassig: Grundsatzlich soll das Geschenk ein
materialisierter Dank sein, das freiwillig und ohne ein Gegenleistung dafiir zu erwarten, geschenkt
wird. Hier ist auf eine VerhaltnismaRigkeit des Geschenks zu achten. Gleichwertige Geschenke an
jeweils alle Angehorige einer bestimmten Pfarrgruppe kénnen diese Intention unterstreichen.

Der Umgang mit und die Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken

Als Kirchengemeinde haben wir kaum Einfluss auf den Umgang mit Medien. Die entsprechende
Verantwortung liegt bei den Kindern und Jugendlichen und bei deren Erziehungsberechtigten. Jedoch
halten wir die Kinder und Jugendlichen dazu an, auch in der Kommunikation per Internet Respekt
und Umsicht walten zu lassen und strikt auf verunglimpfende Texte und entwirdigende Fotos zu
verzichten.

In unserer eigenen Offentlichkeitsarbeit (Pfarrbrief, Homepage, facebook usw) achten wir darauf
diesbezlglich vorbildlich zu sein. Bei Fotos von 6ffentlichen Veranstaltungen achten wir darauf, dass
diese allgemein bleiben, andere Fotos veroffentlichen wir nur mit Einwilligung der abgebildeten, bei
Minderjahrigen der Erziehungsberechtigten.

Disziplinierungsmafnahmen

Wir sehen keine systembedingte Notwendigkeit von Disziplinierungsmallnahmen. Im Rahmen eines
respektvollen Umgangs miteinander, fordern wir lediglich das Einhalten vereinbarter Regeln ein. Im
Einzelfall kann aber ein Ausschluss von einer Gruppe verfiigt werden, wenn die Bereitschaft, sich an
vereinbarte Regeln zu halten dauerhaft ausbleibt. Jegliche Anwendung von Gewalt lehnen wir ab.

Quelle: Textvorschlag fiir den Verhaltenskodex besonderer Teil wie er im Mantelschutzkonzept der
Arbeitshilfe zum ISK im Erzbistum Freiburg herausgegeben wurde
Dieser besondere Teil erganzt den didzesanweit verbindlichen allgemeinen Teil des
Verhaltenskodex.
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